
 Seite 1 von 4 
LBesA-5600-2024-10-DU 

 

Landesamt für Finanzen 
Mecklenburg-Vorpommern 

Dienstunfallfürsorgestelle 
 

 

 

 

 

 

Merkblatt  
 

zur Gewährung beamtenrechtlicher Unfallfürsorge 
 

 
 
Die beamtenrechtliche Unfallfürsorge ist Teil der Beamtenversorgung. 
 
 
Rechtsgrundlage  
 
für die Erstattung von Leistungen im Rahmen der Unfallfürsorge ist § 33 des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommerns (LBeamtVG M-V) 
in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung des § 33 des 
Landesbeamtenversorgungsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (Heilverfahrens-
landesverordnung – HeilvfLVO M-V).  
 
 
Anspruchsberechtigt 
 
sind alle Beamtinnen und Beamte auf Lebenszeit, Zeit, Probe und auf Widerruf sowie 
Richterinnen und Richter, die durch einen Dienstunfall i.S. des § 31 Abs. 1 und 2 
LBeamtVG M-V verletzt worden sind oder deren Krankheit nach § 31 Abs. 3 
LBeamtVG M-V als Dienstunfall gilt. Der Anspruch auf Heilverfahren endet nicht mit 
Beendigung des Beamtenverhältnisses durch Versetzung in den Ruhestand oder aus 
anderen Gründen. Er besteht auch neben dem Anspruch auf Versorgung. 
 
 
Hinweis für Heilfürsorgeempfänger 
 
Bei Inanspruchnahme medizinisch notwendiger Leistungen im Zusammenhang mit 
dem Dienstunfall geht auch der Heilfürsorgeempfänger ein privatrechtliches 
Vertragsverhältnis mit den Leistungserbringern ein (bitte weisen Sie diesen vor 
Behandlungsbeginn darauf hin), d.h. er ist Adressat für die Rechnungen, begleicht sie 
selbst und beantragt die Erstattung der Aufwendungen bei der Unfallfürsorge des 
Landesamtes für Finanzen M-V (LAF M-V). Die Erstattung der 
Unfallfürsorgeleistungen erfolgt ausschließlich durch das LAF M-V. 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie für Behandlungen im Rahmen des Dienstunfalls als 
Privatpatientin bzw. Privatpatient keine Zuzahlungen (Eigenanteile) zu entrichten 
haben, es sei denn, Sie schließen eine gesonderte Vereinbarung ab. Diese 
Aufwendungen sind im Rahmen der Unfallfürsorge jedoch nicht erstattungsfähig.  

Stand: 11 / 2024 
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Die Antragstellung 
 
auf Gewährung von Unfallfürsorgeleistungen erfolgt mit dem Vordruck 5002. Sie 
finden diesen Vordruck im Internet unter http://www.laf.mv-regierung.de Pkt. 
Unfallfürsorge / Vordrucke oder Sie fordern ihn telefonisch beim LAF M-V bei der 
Dienstunfallfürsorgestelle an (Tel. 0385 588 49 431). 
 
Für die Erstattung ist es notwendig, dass die Dienststelle den Unfall als 
Dienstunfall anerkannt hat (bitte Bescheid mit einreichen). Bei vorläufiger 
Anerkennung erfolgt die Zahlung zunächst unter dem Vorbehalt der Anerkennung. 
 
Alle Unterlagen (Arztrechnungen, Rezepte, Hilfsmittelrechnungen mit der 
dazugehörigen Verordnung, usw.) sind nur noch in Kopie bzw. Zweitschriften 
einzureichen! 
 
Die Rechnungsbelege und Rezepte verbleiben beim LAF M-V. Originale werden nicht 
zurückgesandt. 
 
Die Erstattung im Rahmen der Unfallfürsorge erfolgt grundsätzlich zu 100 Prozent der 
erstattungsfähigen Aufwendungen. Dies bedeutet nicht, dass immer 100 Prozent 
des Rechnungsbetrages erstattet werden können. Maßgeblich sind vielmehr die sich 
aus den Beihilfevorschriften ergebenden Höchstbeträge und Erstattungssätze. 
 
Generell muss zwischen der jeweiligen Behandlung und den unfallbedingten 
Verletzungen (Diagnosen) ein ursächlicher Zusammenhang bestehen und auf 
der Rechnung erkennbar sein. 
 
Bitte weisen Sie Ihre behandelnde Ärztin bzw. Ihren behandelnden Arzt bezüglich der 
Rechnungslegung darauf hin, dass die unfallbedingten Aufwendungen immer 
getrennt von anderen, nicht den Unfall betreffenden Diagnosen, abzurechnen sind. 
Anderenfalls ist mit Verzögerungen in der Bearbeitung Ihrer Anträge zu rechnen. 
 
Notwendig sind die Aufwendungen, die erforderlich sind, um die Folgen des 
anerkannten Dienstunfalls zu beseitigen oder soweit wie möglich zu mindern.  
 
 
Folgende Hinweise sind zu beachten: 
 
 
Allgemeines 
 

 Bei ärztlichen und zahnärztlichen Leistungen sind Höchstbeträge, die die 
Gebührenordnungen für Ärzte (GOÄ) und Zahnärzte (GOZ) durch 
Steigerungsfaktoren und einzelne Ausschlüsse vorgibt, zu berücksichtigen. 
 

 Die Kosten für die Behandlung durch Heilpraktiker sind erstattungsfähig, soweit sie 
in Anlage 2 zu § 6 BBhV aufgeführt sind und die Höchstbeträge nicht überschreiten. 
 

 
 
 

http://www.laf.mv-regierung.de/
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Hilfsmittel 
 

 Mieten für Hilfsmittel und Geräte zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle sind nur 
erstattungsfähig, soweit sie nicht höher als die entsprechenden 
Anschaffungskosten sind und sich durch die Anmietung eine Anschaffung erübrigt.  

 
 
Heilmittel 
 

 Aufwendungen für ärztlich verordnete Heilmittel, wie z.B. Inhalationen, 
Krankengymnastik und Massagen, sind begrenzt durch die in Anlage 9 zu § 23 
BBhV vorgegebenen Höchstbeträge.  

 

 Bei physiotherapeutischen Leistungen kommt es vor, dass die Therapeutin bzw. der 
Therapeut nach Vorlage des Privatrezeptes mit dem Privatpatienten oder der 
Privatpatientin eine Honorarvereinbarung mit einem über dem Beihilfehöchstsatz 
liegenden Behandlungspreis abschließt, wozu er auch berechtigt ist.  
 
Angaben zu den Höchstsätzen erhalten Sie in der Anlage 9 zur BBhV, welche auch 
auf der Seite des LAF M-V unter Beihilfe / Rechtsquellen zu finden ist oder auch 
durch Nachfrage bei der Dienstunfallfürsorge im Landesamt für Finanzen M-V. 
 
Durch gerichtliche Entscheidungen ist bestätigt, dass es Sache der Erstattungsbe-
rechtigten ist, darzulegen und nachzuweisen, dass die notwendige Behandlung zu 
dem in der Anlage 9 der BBhV festgelegten Höchstsatz nicht erlangt werden konnte. 
Deshalb obliegt Ihnen im Rahmen Ihrer Mitwirkungspflichten der Nachweis, dass 
die Physiotherapiepraxis die Behandlung zu dem Beihilfe-Höchsterstattungssatz 
ablehnt. 
 
Um Kürzungen bei der Erstattung der Aufwendungen für physiotherapeutische 
Leistungen zu vermeiden, empfehlen wir dringend folgende Verfahrensweise, die 
Ihnen den zu erbringenden Nachweis erleichtern soll: 
 
Bitte kontaktieren Sie vor Behandlungsbeginn drei in Ihrem näheren Wohnumfeld 
befindliche Physiotherapien telefonisch und erfragen Sie dort 
 

- den Namen und die Anschrift der Praxis,  
- den auskunftserteilenden Ansprechpartner in der Praxis, 
- den in der Praxis angebotenen Behandlungspreis und  
- den möglichen Behandlungsbeginn. 

 
Bitte nutzen Sie dazu das auf der Internetseite des LAF M-V unter Unfallfürsorge 
(www.laf-mv.de/bezuege/Unfallfürsorge/Formulare/) eingestellte Formular und 
geben Sie auch die Entfernung zwischen Ihrem Wohnort und der jeweiligen Praxis 
an. 
 
Das ausgefüllte Formular übermitteln Sie bitte umgehend der 
Dienstunfallfürsorgestelle beim LAF M-V (an die E-Mail-Adresse 
Dienstunfallfuersorge@laf.mv-regierung.de), um eine kurzfristige Entscheidung zu 
ermöglichen. Das LAF M-V wird Ihnen zeitnah mitteilen, welcher Höchstsatz für Ihre 
physiotherapeutische Maßnahme anerkannt wird. 

http://www.laf-mv.de/bezuege/Unfallfürsorge/Formulare/
mailto:Dienstunfallfuersorge@laf.mv-regierung.de
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Beförderungskosten 
 

 Die Kosten für die Benutzung von Beförderungsmitteln werden erstattet, wenn die 
Benutzung aus Anlass der Heilbehandlung notwendig war. Um diesen 
Zusammenhang herstellen zu können, sollen sie mit der entsprechenden 
Behandlungsrechnung zur Erstattung eingereicht werden.  
 

 Fahrtkosten werden nur für die Strecke zwischen der Wohnung und dem 
nächstgelegenen möglichen Behandlungs- oder Untersuchungsort. Die Höhe der 
erstattungsfähigen Fahrtkosten richtet sich nach § 13 HeilvfLVO M-V.  

 
 
Krankenhausbehandlung 
 

 Als Krankenhausbehandlung gilt die stationäre Behandlung in öffentlichen 
Krankenanstalten. Die Übernahme der Kosten erfolgt nach Maßgabe der 
Bundespflegesatzverordnung bzw. dem Krankenhausentgeltgesetz. 
 

 Bei Behandlungen in einer privaten Krankenanstalt, die nach § 30 
Gewerbeordnung konzessioniert ist, werden die Auslagen bis zu der Höhe des mit 
dem Bundesbasisfallwert errechneten Höchstbetrages erstattet. Dazu wird ein 
Kostenvergleich anhand der Diagnosen und Prozeduren durchgeführt. Dies kann 
dazu führen, dass Sie einen Teil der Kosten selbst tragen müssen. 
 

 Ist das nächstgelegene Krankenhaus bei einer Notfallversorgung ein 
Privatkrankenhaus, erübrigt sich der Kostenvergleich.  
 

 Die Inanspruchnahme eines Einzelzimmers ist grundsätzlich nicht erstattungsfähig, 
es sei denn, dass besondere dienstliche oder medizinische Gründe eine 
Unterbringung in einem Einzelzimmer erforderlich machen. 

 
Die Vorlage aller für die Antragsbearbeitung notwendigen Unterlagen ist unbedingte 
Voraussetzung für eine unverzügliche Bearbeitung und ermöglicht eine Zahlung 
während der üblichen Fristen. 
 
Das Merkblatt bietet Ihnen einen Überblick über die beamtenrechtliche Unfallfürsorge 
und dient lediglich der allgemeinen Information. Es geht bewusst nicht auf jedes Detail 
ein und ersetzt die Kenntnis der genannten Rechtsgrundlagen nicht.  
 
Das Merkblatt berücksichtigt die geltende Rechtslage; Rechtsansprüche können 
hieraus jedoch nicht abgeleitet werden.  
 
Für weitere und nähere individuelle Fragen steht Ihnen der Bereich – Unfallfürsorge – 
beim LAF M-V gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Ihre Dienstunfallfürsorgestelle 
des Landesamtes für Finanzen Mecklenburg-Vorpommern 


